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Die unterzeichneten reformierten Mitglieder

der vom 29.-31. Mai 1934 in Barmen versammelten Be-

kenn tniosynode der Deutschen Evangelischen Äirohe

sind sich einig darin:

1.) Es entspricht nicht den einmütig gefaßten Be-

schlüssen des Beförderten Kirohenkonventes in

Osnabrück hinsichtlich des Bekenntnis Charakters

dieses Konventes, daß der Herr Vorsitzende des

Reformierten ivirohenausschusses der an ihn ergan-

genen Hinladung zur Teilnahme am Slferausschuß

der Bekenntnisger.:einschaft der Deutsohen Evange-

lischen Airehe nicht folge geleistet hat.

2.) Angesichts der bedenklichen Zurückhaltung des

Beformierten Kirchenausschusses gegenüber der

Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen

\ Kirche können wir den Reformierten üirchenausschuß

in seiner gegenwärtigen Zusammensetzung nicht mehr

als Organ der bekennenden reformierten Gemeinden

Deutschlands anerkennen.

3.) Wir halten die Einberufung des Reformierten Kir-

chenkonventes zwecks Klärung seiner Stellung zur

An den

Vorsitzenden des Reformierten
Kirchenausschusses für Deutschland,

Herrn Kirchenpräsident Hörn

N o r d h o r n .

(Ivr. Grafsch. Bentheim)
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Bekenntnisfrage in der durch die Bekenntnissynode

der Deutschen Evangelischen Kirche geschaffenen

neuen Situation für dringend erforderlich.

4.) Die Klärung der Bekenntnisfrage ist die unumgäng-

liche Voraussetzung für die Beratung und Beschluß-

fassung Über die vom Reformierten KirohenausschuS

ausgearbeiteten Verfa3sungsrichtlinien.


